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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1960

Norm

ZPO §20 I

Rechtssatz

Wenn im Rechtsstreit über eine Klage des Versicherungsnehmers gegen den Versicherer die Entscheidung davon

abhängt, ob die Versicherungssumme dem Kläger oder dem Versicherten gebührt, kommt letzterem im Falle seines

Beitrittes die Stellung eines streitgenössischen Nebenintervenienten zu.
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